
Schaftsgesetz revidiertes Statut beschloß. 91 Der gesamte Vorstand bestand aus Grubenbe¬
amten: Bergwerksdirektor Pfaehler übernahm den Vorsitz, sein Stellvertreter war der
Obersteiger Philipp Enderlein aus Altenwald, Rendant der Oberschichtmeister Philipp
Mertens aus Sulzbach, Schriftführer der Inspektions-Sekretär Theodor Olbrich und Bei¬

sitzer der Obersteiger Friedrich Altpeter aus Dudweiler.

Jeder Bergmann und Beamte konnte Mitglied werden, er hatte lediglich eine Eintrittsge¬
bühr von einem Taler sowie einen monatlichen Beitrag von 5 Sgr zu entrichten, und zwar
so lange, bis die auf dieseWeise allmählich akkumulierte Geschäftseinlage mindestens 10

Taler betrug, was also erst nach 5-jähriger Mitgliedschaft der Fall war. Diemaximale Ge¬

schäftseinlage betrug 100 Taler pro Mitglied, wollte jemand mehr anlegen, blieb es dem
Vorstand überlassen zu entscheiden, ob solche Gelder wegen Mangel an Anlagemöglich-
keitkeiten zurückgewiesen oder angenommen werden sollten, in diesem Falle aber nicht
als Geschäftsanteil, sondern als Spareinlage, deren Zinssatz jeweils am Schluß des Rech¬

nungsjahres von der Generalversammlung festgelegt wurde.

Vorschüsse, deren Maximum im Einzelfall zu Jahresbeginn gemäß dem Stande des Ver¬

einsvermögens die Generalversammlung festsetzte, wurden nur Mitgliedern des Vereins
gewährt, jedoch nur dann, wenn diese nicht mit Tilgungsrückständen aus früheren Dar¬

lehen belastet waren. War der erbetene Vorschuß höher als die Geschäfts- und Sparein¬

lage des Kreditsuchenden, mußte zur Sicherheit ein Vereinsmitglied Bürgschaft leisten.
Die Generalversammlung beschloß je nach Geschäftslage über die Höhe der Schuld¬
zinsen, die vorweg vom Kreditbetrag einbehalten wurden. Die Tilgung erfolgte in monat¬
lichen Raten von mindestens 2Vi Talern, wobei der Debitor sich verpflichten mußte, die
Tilgungsraten von seinem Lohn oder Gehalt sich in Abzug bringen zu lassen.

Vom Reingewinn sollte ein Teil solange zum Reservefond geschlagen werden, bis dieser
mindestens Vio des Mitgliedervermögens ausmachte, der Rest aber an dieMitglieder nach
Maßgabe ihrer Geschäftseinlagen verteilt werden. Hatte indessen die Geschäftseinlage
eines Mitgliedes noch nicht die Minimalhöhe von 10 Talern erreicht, unterblieb die Aus¬

zahlung der Dividende, sie wurde stattdessen dem Geschäftsanteil zugeschlagen. Das
gleiche geschah bei Geschäftsanteilen von 10 — 100 Talern, wenn das Mitglied die Aus¬

zahlung nicht schriftlich beantragte; nur bei Geschäftsanteilen von mehr als 100 Talern
erfolgte ohne weiteres die Auszahlung der Dividende.

Im Jahre 1867 hatte der Sulzbacher Vorschußverein 802 Mitglieder, das Vereinsver¬
mögen belief sich auf 8 200 Taler, im nächsten Jahr war die Mitgliederzahl auf 887, das
Vereinsvermögen auf 12783 Taler angewachsen. 92 In diesem Jahrewar den Vorschußver¬
einen das Restvermögen der aufgelösten bergmännischen Sparkasse in Höhe von 10920
Mark zugeflossen, das die Vorschußvereine größtenteils ihren Reservefonds zuschrieben.

Insgesamt hatten sich im Rechnungsjahr 1867/68 im ganzen Revier 8 Vorschußvereine
mit 10193 Mitgliedern und einem Vermögen von 382657 Mark etabliert. 93 Das Ver¬

91 ebenda, p. 79 ff.
92 LAS, Best. 564, Nr. 141, p. 113, 117.
93 LAS, Best. 564, Nr. 1580, p. 157f.
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